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71. Bekanntmachung 

-Allgemeinverfügung der Stadt Schwerte zur 

Schließung und Entwidmung von Friedhofsflächen- 

Gemäß § 3 Absatz 1 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen –BestG NRW  in Ver-

bindung mit § 3 der Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwerte vom 

08.12.2015 in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 35 Satz 2, 41 Abs. 3 des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes NRW –VwVfG NRW vom 12.11.1999  in der zurzeit gültigen Fassung, ergeht folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Auf den städtischen Friedhöfen werden folgende Teilflächen zum 01.01.2018 geschlossen und 

entwidmet:  

- Waldfriedhof  ungenutzte Fläche (ca. 6.000 qm) südlich des Feldes 19 

- Friedhof Villigst ungenutzte Fläche (ca. 700 qm) angrenzend an Feld D und Feld A 

- Friedhof Ergste ungenutzte Fläche (ca. 1.200 qm) angrenzend an die Felder O, E und F 

- Friedhof Westhofen ungenutzte Fläche (ca. 3.400 qm) angrenzend an die Felder D und H 

2. Die an das Feld I angrenzende, ungenutzte Teilflächen (ca. 1.800 qm) auf dem Friedhof Wandhofen 

wird zum 01.01.2018 geschlossen. 

 Die genauen Lagen der Teilflächen sind auf den beigefügten Karten eingezeichnet. 

Begründung: 

Auf Grund sinkender Bestattungszahlen und einer sich wandelnden Bestattungskultur (weniger Sarg- 

mehr Urnenbestattungen) werden immer mehr Friedhofsflächen frei und sind ungenutzt. Die Aufwen-

dungen für die Pflege dieser Flächen werden über die Friedhofsgebühren refinanziert und erhöhen so, 

bei stetig sinkenden Bestattungszahlen, regelmäßig die Gebühren. Um dieses strukturelle Defizit in 

Teilen zu verhindern, hat der Rat der Stadt Schwerte in seiner Sitzung am 05.07.2017 beschlossen, 

dass die genannten Teilflächen zu schließen und zu entwidmen sind. Das bedeutet, dass auf diesen 

Flächen keine weiteren Bestattungen mehr durchgeführt werden können (Schließung), sowie die 

Flächen zukünftig keine Friedhofsflächen mehr darstellen, sondern vielmehr in den Bereich der 

allgemeinen öffentlichen Grünflächen übergehen (Entwidmung). 

Da auf der Teilfläche des Friedhofes Wandhofen die noch in Betrieb befindliche Trauerhalle steht, 

wird diese Teilflächen zunächst nur geschlossen. 

Diese Verfügung tritt zum 01.01.2018 in Kraft. 

Ihre Rechte 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 

Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur 

Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 

Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 

- ERVVO VG/FG - vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) eingereicht werden. Das elektronische 

Dokument muss mit einer qualifizierten Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. 

Mai 2001 (BGBl. I Seite 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische 

Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 

soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 

sollen angegeben werden. 

Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine 

Ausfertigung erhalten können. 
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Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 

würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Die durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Verfügung ausgesetzte aufschiebende 

Wirkung der Klage kann auf Ihren Antrag hin durch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahn-

hofsvorplatz 1, 45879 Gelsenkirchen, ganz oder teilweise wieder hergestellt werden. 

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 

beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 

Schwerte, 09.10.17 

Az.: 70/67-30-00 

gez. 

Böckelühr 

Bürgermeister 

- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG – 

Die vorstehende Allgemeinverfügung der Stadt Schwerte zur Schließung und Entwicklung von 

Friedhofsflächen vom 09.10.2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-

deordnung NRW beim Zustandekommen dieser Allgemeinverfügung nach Ablauf eines Jahres seit 

dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) diese Allgemeinverfügung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat dies Allgemeinverfügung vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletz-

te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

Ich bestätige, dass gem. § 7 Abs. 4 und Abs. 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

Schwerte, 09.10.2017 

gez. 

Böckelühr 

Bürgermeister 

 

http://www.egvp.de/
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72. Bekanntmachung 

Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen 

Gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 

23.09.1995 (GV NRW S. 1028/SGV NRW 91) in der z.Zt. geltenden Fassung wird die Teilfläche der 

Straße  

„Elsetalstraße“ 

Gemarkung Villigst, Flur 4, Flurstücke 538, 540, 542 

als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke überwiegen 

(Anliegerstraße), öffentlich gewidmet. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Elsetalstraße an sich bereits gem. § 60 StrWG als gewidmet gilt.  

Die zu widmende Straßenfläche ist in dem nachstehenden Lageplan schraffiert dargestellt. 

Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen die Widmung der vorgenannten Straßenfläche kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Klage beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich oder zur 

Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, 

den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 

enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der 

Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausferti-

gung enthalten können.  

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 

würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 

Rechtsverkehr bei den Verwaltungs- und Finanzgerichten im Land NRW (ERVVO VG/FG vom 

07.11.21012; GVBI. NRW, S. 548) erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 des Signaturgesetzes vom 16.05.2001 (BGBI. I S. 876) 

versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 

beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 

Hinweis: 

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.stadt.schwerte.de in der Rubrik „Rathaus / 

Suche / Amtsblatt“ eingesehen werden. 

Az. 60-10-07_167 

Schwerte,18.10.2017 

Stadt Schwerte 

als Straßenbaubehörde 

Der Bürgermeister 

in Vertretung 

gez. 

Winkler 
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73. Bekanntmachung 

Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen 

Gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 

23.09.1995 (GV NRW S. 1028/SGV NRW 91) in der z.Zt. geltenden Fassung werden die nachstehen-

den Straßen wie folgt öffentlich gewidmet: 

 a) „Grürmannstraße“, Gemarkung Ergste, Flur 19, Flurstück 974 tlw.  

als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke überwiegen 

(Anliegerstraße) 

b) „Grürmannstraße“, Gemarkung Ergste, Flur 19, Flurstück 1000 

als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke überwiegen 

(Fußweg) 

Die zu widmenden Straßenflächen sind in dem nachstehenden Lageplan entsprechend dargestellt. 

Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen die Widmung der vorgenannten Straßenfläche kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Klage beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich oder zur 

Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, 

den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 

enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der 

Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausferti-

gung enthalten können. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 

würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 

Rechtsverkehr bei den Verwaltungs- und Finanzgerichten im Land NRW (ERVVO VG/FG vom 

07.11.21012; GVBI. NRW, S. 548) erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 des Signaturgesetzes vom 16.05.2001 (BGBI. I S. 876) 

versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 

beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 

Hinweis: 

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.stadt.schwerte.de in der Rubrik  „Rathaus / 

Suche / Amtsblatt“ eingesehen werden. 

Az. 60-10-07_168 

Schwerte,18.10.2017 

Stadt Schwerte 

als Straßenbaubehörde 

Der Bürgermeister 

in Vertretung 

gez. 

Winkler 
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74. Bekanntmachung 

Pfändungs-, Überweisungs- und Einziehungsverfügung vom 20.09.17 

Für Frau Silvia Mattiuzzi, letzte bekannte Anschrift Beckestraße 1 in 58239 Schwerte, liegt bei der 

Stadt Schwerte, Bereich Finanzdienste und Beteiligungen/Stadtkasse, Konrad-Zuse-Straße 10, 58239 

Schwerte, Zimmer 227 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

 Pfändungs-, Überweisungs- und Einziehungsverfügung 20/21-40/Pf. 179/17 

vom 20.09.17 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von montags bis freitags in der Zeit von 8.00 

Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 

Uhr in Empfang genommen werden.  

Die Schriftstücke gelten gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (Landeszustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NW S94/SGV NW 2010) 

jeweils in der z.Zt. geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wochen als zugestellt, wenn sie bis dahin 

nicht abgeholt worden sind. Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 

werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  

Schwerte, 23.10.2017 

Stadt Schwerte 

Der Bürgermeister 

Bereich Finanzdienste und Beteiligungen 

Im Auftrage: 

gez. 

Fietkau
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75. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 300830346, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des 

Aufgebotes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu 

machen, da andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 

 

 

76. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 300421732, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des 

Aufgebotes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu 

machen, da andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird.  

 

 

77. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 300298676, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des 

Aufgebotes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu 

machen, da andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird.  
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78. Bekanntmachung 

 Pfändungs-, Überweisungs- und Einziehungsverfügung vom 24.10.17 

Für Herrn Bernd Arnold Dembski, letzte bekannte Anschrift Neuer Hellweg 26 in 58239 Schwerte, 

liegt bei der Stadt Schwerte, Bereich Finanzdienste und Beteiligungen/Stadtkasse, Konrad-Zuse-

Straße 10, 58239 Schwerte, Zimmer 227 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

 Pfändungs-, Überweisungs- und Einziehungsverfügung 20/21-40/Pf. 199/17 

vom 24.10.17 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von montags bis freitags in der Zeit von 8.00 

Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 

Uhr in Empfang genommen werden.  

Die Schriftstücke gelten gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (Landeszustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NW S94/SGV NW 2010) 

jeweils in der z.Zt. geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wochen als zugestellt, wenn sie bis dahin 

nicht abgeholt worden sind. Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 

werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  

Schwerte, 07.11.2017  

Stadt Schwerte  

Der Bürgermeister 

Bereich Finanzdienste und Beteiligungen 

Im Auftrage: 

gez. 

Fietkau 
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79. Bekanntmachung 

Jahresabschluss 2016 der Stadt Schwerte  

Der vom Rat der Stadt Schwerte mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 beauftragte Rechnungs-

prüfungsausschuss hat dem Jahresabschluss der Stadt Schwerte für das Jahr 2016 ein uneingeschränk-

tes Testat erteilt und den Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung in unveränderter Form 

übernommen. Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wurde wie folgt zusammenge-

fasst:  

Bestätigungsvermerk 

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung hat die Rechnungsprüfung dem als Anlage beigefüg-

ten Jahresabschluss 2016 der Stadt Schwerte und dem dazu gehörigen und ebenfalls als Anlage 

beigefügten Lagebericht den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der vom 

Rechnungsprüfungsausschuss in unveränderter Form übernommen wird: 

Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanz-

rechnung, Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt für das Haushaltsjahr 2016 

geprüft. In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der 

örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die 

Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von 

Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtli-

chen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Die Aufgabe der 

Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 

Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich 

festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben. 

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) und vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 

und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 

werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt 

sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 

Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 

Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegen-

stände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 

beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 

wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-

lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die 

Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.  

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 

der Stadt und entspricht den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen 

ortsrechtlichen Bestimmungen.  

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

dar.  

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, wird auf Folgendes hingewiesen:  

Gemäß § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. 

Im Jahr 2016 ergab sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 28,9 Mio €. 
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Die Stadt Schwerte ist damit überschuldet. Dies stellt einen Verstoß gegen die gesetzliche Regelung 

des § 75 GO NRW dar.  

Schwerte, 11.09.2017 

gez.  

Reinhild Hoffmann 

Vorsitzende des Rechnungsprüfungssauschusses 

Der Rat der Stadt Schwerte hat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW in seiner Sitzung am 27.09.2017 den 

vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme 

in Höhe von 269.429.419,20 EUR festgestellt. 

Der Jahresüberschuss wird in Höhe von 627.537,19 EUR ausgewiesen. Zusammen mit der gemäß § 43 

Abs. 3 GemHVO NRW in 2016 vorgenommenen Wertberichtigung in Höhe von 467.778,66 EUR 

ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 159.758,53 EUR. 

Insgesamt beträgt der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 28.853.891,23 EUR. Dieser 

Fehlbetrag wird gem. § 43 Abs. 7 GemHVO NRW zum 31.12.2016 als negatives Eigenkapital auf der 

Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. 

Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW wurde dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2016 Entlastung erteilt. 

Der Jahresabschluss 2016 und der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses wird gem. § 96 Abs. 

2 GO NRW im Rathaus II der Stadt Schwerte, Konrad-Zuse-Str. 10, Raum 223, bis zur Feststellung 

des Jahresabschlusses 2017 durch den Rat der Stadt Schwerte zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Schwerte, 15.11.2017 

Der Bürgermeister 

In Vertretung 

gez. 

Hans-Georg Winkler 
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80. Bekanntmachung 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der 
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81. Bekanntmachung 

Kundeninformation der Stadtwerke Schwerte 

Kundeninformation der Stadtwerke Schwerte GmbH in ihrer Funktion als Netzbetreiber 

Gemäß § 4 Abs. 3 der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen 

Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – 

NAV)“ sowie § 4 Abs. 3 der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und 

dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – NDAV)“ 

werden auf der Internetseite www.stadtwerke-schwerte.de die ab 01. Januar 2018 gültigen Preisblätter 

der jeweiligen Ergänzenden Bedingungen veröffentlicht. Darüber hinaus werden die Unterlagen auf 

Verlangen kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Kundeninformation der Stadtwerke Schwerte GmbH in ihrer Funktion als Grundversorger 

Gemäß § 5 Abs. 2 der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von 

Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsgesetz (Strom-

grundversorgungsverordnung – Strom GVV)“ sowie § 5 Abs. 2 der „Verordnung über Allgemeine 

Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus 

dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – Gas GVV)“ werden auf der Internetseite 

www.stadtwerke-schwerte.de die ab 01. Januar 2018 gültigen Preisblätter der jeweiligen Ergänzenden 

Bedingungen veröffentlicht. Darüber hinaus werden die Unterlagen auf Verlangen kostenlos zur 

Verfügung gestellt. 
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82. Bekanntmachung 

Strompreise in der Grund- und Ersatzversorgung der Stadtwerke Schwerte 

GmbH ab dem 1. Januar 2018 

Allgemeiner Tarifpreis Grundversorgung Haushalt Gewerbe, Berufe, Sonstige 

netto brutto netto brutto 

Festpreis (Eintarifzähler) Euro /Jahr 60,50 72,00 60,50 72,00 

Arbeitspreis Cent / kWh 25,595 30,458 28,445 33,850 

 

Abrechnung mit gemessenem Schwach-

lastanteil 

Haushalt Gewerbe, Berufe, Sonstige 

netto brutto netto brutto 

Festpreis (Zweitarifzähler) Euro /Jahr 111,38 132,54 111,38 132,54 

Arbeitspreis Hochtarif (HT) Cent / kWh 26,105 31,065 29,255 34,813 

Schwachlastarbeitspreis (NT) Cent / kWh 21,647 25,760 21,647 25,760 

Die aufgeführten Bruttopreise beinhalten 19 % USt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

In den jeweiligen Arbeitspreisen ist die Stromsteuer entsprechend dem Stromsteuergesetz (StromStG) 

vom 24. März 1999, die Mehrbelastung aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), dem Kraft-

Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Gesetz), die Umlage nach §19 StromNEV (Stromnetzentgeltverord-

nung), die Umlage für abschaltbare Lasten, sowie die Offshore-Umlage bereits enthalten. Alle Abga-

benanteile einsehbar unter: www.netztransparenz.de 

Weiterhin beinhalten die genannten Preise die Konzessionsabgabe an die Stadt Schwerte sowie das 

Entgelt für die Netznutzung und den Messstellenbetrieb. Die genaue Höhe der einzelnen Bestandteile 

finden Sie im Internet unter: www.stadtwerke-schwerte.de. 

http://www.stadtwerke-schwerte.de/
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